
Fahrt 500 km mit dem eigenen Pkw
Übernachtung 2 Übernachtungen je 65,00 EUR (inkl. Frühstück) 130,00 EUR
Verpflegung Abwesenheit am 1. Tag 5 Stunden

Abwesenheit am 2. Tag 24 Stunden
Abwesenheit am 3. Tag 15 Stunden

Fahrt 500 x 0,30 EUR  (Stand 2024) 150,00 EUR
Übernachtung inkl. Frühstück 2 x 65,00 EUR 130,00 EUR
Verpflegung 1. Tag (Anreisetag): 1 x 14,00 EUR 14,00 EUR

2. Tag: 1 x 28,00 EUR 28,00 EUR
3. Tag (Abreisetag): 1 x 14,00 EUR 14,00 EUR
Verpflegungsmehraufwand gesamt: 56,00 EUR
Abzüglich Kürzung für das Frühstück:
2 x 5,60 EUR
Steuer- und sozialversicherungsfreier Verpflegungszuschüsse: 44,80 EUR

Steuerfrei auszahlbar 324,80 EUR

Der Arbeitgeber kann dem 
Arbeitnehmer für diese 
Dienstreise:

150,00 EUR steuerfreie Fahrtkosten,

44,80 EUR als steuer- und sozialversicherungsfreien Verpflegungszuschuss 
und
130,00 EUR Übernachtungskosten steuerfrei erstatten.

Infos:

1) Für die Abrechnung von steuerfreien Fahrtkosten die Lohnart 93100 verwenden. 
Dieser Netto-Bezug wird in der Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesen.

Dienstreise Beispiel

Berechnungen zur Dienstreise

11,20 EUR



2) Für die Abrechnung von steuerfreien Verpflegungszuschüssen die Lohnart 
93101 verwenden. Dieser Netto-Bezug wirdin Lohnsteuerbescheinigung 
ausgewiesen.
3) Für die Abrechnung von steuerfreien Übernachtungskosten kann ein bel. Netto-
Bezug verwendet werden. Z.B. Lohnart 95000. Dieser Netto-Bezug muss nicht in der 
Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesen werden.


